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	 § 36	� Wann ist man nicht mehr 
Mitglied im Werkstattrat? 
Ersatzmitglieder

(1)	� Es gibt viele Gründe, warum man nicht mehr Mitglied im 
Werkstattrat ist, zum Beispiel:

	 - wenn die Amtszeit vorbei ist
	 - wenn man nicht mehr mitarbeiten will
	 - wenn man nicht mehr in der Werkstatt ist
	 - wenn man keinen Werkstattvertrag mehr hat
	 - wenn man nicht mehr gewählt werden darf

(2)	� Wenn ein Werkstattrat aus-
scheidet, muss er durch 
eine andere Person ersetzt 
werden. Diese Person 
nennt man Ersatzmitglied.

	� Das gilt auch wenn ein 
Werkstattrat länger als 3 
Monate sein Amt nicht er-
ledigen kann.
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höhere Stimmenzahl erreicht hat. Wenn die gleiche Stim-
menzahl vorliegt, entscheidet das Los.
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	 Abschnitt 4

	 § 37	 Der Vorsitzende

(1)	� Wenn der Werkstattrat zum ersten Mal zusammenkommt, 
wählt er einen Vorsitzenden. Diese Person muss Mitglied 
im Werkstattrat sein.

	� Dann wird der Stellvertreter auf dem gleichen Weg gewählt.

(2)	 Der Vorsitzende hat bestimmte Aufgaben:
	 Er gibt weiter, was der Werkstattrat entschieden hat.
	 Er darf für den ganzen Werkstattrat sprechen.

	 �	

Er nimmt die Beschlüsse und Informationen der Werkstatt-
leitung entgegen.

(3)	� Wenn der Vorsitzende nicht an der Sitzung teilnehmen kann 
übernimmt der Stellvertreter seine Aufgaben.

(4)	� Wenn der Werkstattrat nur aus einer Person besteht, ist der 
Stellvertreter der mit der nächst höheren Stimmenzahl.
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	 § 38	�Die Einladung zu den  
Sitzungen

(1)	� Wenn das Ergebnis der Wahl vorliegt, lädt der Wahlvor-
stand innerhalb von einer Woche die gewählten Werkstat-
träte zur ersten Sitzung ein und leitet diese so lange bis 
der Vorsitzende gewählt worden ist.

(2)	� Nach der Wahl zum Vorsitzenden übernimmt dieser die 
Leitung. Er lädt die Werkstatträte unter Einhaltung der Frist 
und Angabe der Tagesordnung rechtzeitig zu den nächsten 
Sitzungen ein und leitet diese.

(3)	� Die Werkstattleitung kann Sitzun-
gen beantragen. An diesen Sitzun-
gen nimmt sie teil. Sie kann auch 
zu weiteren Sitzungen eingeladen 
werden.
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	 § 39	� Die Sitzungen des  
Werkstattrates

(1)	� Die Sitzungen des Werkstattrates sind meistens während 
der Arbeitszeit.

	� Der Werkstattrat soll aufpassen, dass der Zeitpunkt der 
Sitzung die Arbeit in der Werkstatt nicht zu sehr stört.

�	� Der Werkstattrat muss der Werk-
stattleitung sagen, wo und wann 
die Sitzung stattfindet.

	� An der Sitzung dürfen nur die Mitglieder des Werkstatt-
rates und geladene Gäste teilnehmen.

(2)	� Der Werkstattrat kann zu der Sitzung folgende Personen 
einladen:

	 - die Vertrauensperson
	 - die Werkstattleitung
	 - ein Mitglied der Mitarbeitervertretung
	 - die Vertrauensperson der Schwerbehinderten
	 - eine Schreibkraft
	 - �sonstige Menschen (zum Beispiel Fachleute zu  

bestimmten Fragen).
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nichts weitersagen (→Schweigepflicht). Das 
muss man den Sitzungsteilnehmern deutlich 
sagen.
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	 § 40	� Wie kommt der Werkstatt-
rat zu seinen Beschlüs-
sen?

(1)	� Der Werkstattrat kann dann Beschlüsse fassen, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Damit der 
Werkstattrat beschlussfähig ist, können Ersatzmitglieder an 
der Sitzung teilnehmen.

	 Hier gelten §§ 36 Abs. 2 und Abs. 3.

(2)	� Der Werkstattrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt.



Seite 37

	 § 41	� Was muss der Werkstattrat 
über seine Sitzungen auf-
schreiben?

(1)	� Über jede Sitzung des Werkstattrates muss ein Protokoll 
angefertigt werden. Darin muss stehen wer da war (Anwe-
sende), wer gefehlt hat (Abwesende), die Tagesordnung, 
die gefassten Beschlüsse und wie die Abstimmung aus-
gefallen ist. Das Protokoll muss vom Vorsitzenden oder 
von einem anderen Mitglied des Werkstattrates und dem 
Schriftführer unterschrieben werden.

(2)	� Wenn die Werkstattleitung zu einer Sitzung eingeladen 
worden ist und an ihr teilgenommen hat, muss sie von 
dieser Sitzung einen Protokollauszug bekommen zu all den 
Fragen, an denen sie beteiligt war.
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	 § 42	� Schriftliche Regeln für den 
Werkstattrat

			   Geschäftsordnung

	� Der Werkstattrat kann Einzelheiten, wie er arbeiten möchte, 
in einer Geschäftsordnung regeln. Diese muss schriftlich 
festgelegt und vom Werkstattrat verabschiedet werden.
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	 § 43	�Rechte und Pflichten der 
Mitglieder des Werkstatt-
rates

(1)	� Die Mitglieder des Werkstattrates bekommen für ihre Ar-
beit im Werk-stattrat kein Geld. Sie dürfen wegen ihrer Tä-
tigkeit im Werkstattrat nicht benachteiligt werden. Ebenso 
dürfen sie wegen ihrer Arbeit im Werkstattrat keine Vorteile 
bekommen. Dies gilt auch für ihre Beschäftigung in der 
Werkstatt.

(2)	� Wenn es für ihre Arbeit als Werkstattrat notwendig ist, 
müssen die Mit	glieder des Werkstattrates von ihrer Be-
schäftigung freigestellt werden. Es darf deswegen keinen 
Lohnabzug geben. Die Tätigkeit im Werkstattrat ist genau-
so viel wert, wie die Beschäftigung in der Werkstatt.
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	 § 44	� Wann kann ein Mitglied 
des Werkstattrats freige-
stellt werden?

(1)	� Wenn es in einer Werkstatt mehr als 201 wahlberechtigte 
Beschäftigte gibt, kann der Werkstattrat verlangen, dass 
der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied des Werkstattra-
tes für die Arbeit im Werkstattrat freigestellt werden. Die 
Freistellung gilt für die Hälfte der normalen Beschäftigungs-
zeit. Der Werkstattrat kann mit der Werkstattleitung eine 
andere Lösung 
treffen. Diese 
soll im Rahmen 
der Regelungen 
dieses Absatzes 
bleiben.

(2)	� Die Befreiung gilt nicht für Maßnahmen der Vertretung der 
Interessen der im Eingangsverfahren und im Berufsbil-
dungsbereich tätigen behinderten Menschen (§ 5 Abs. 3).

(3)	� Für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen, wenn sie Kenntnisse für die Arbeit des Werkstat-
trates vermitteln, kann jedes Mitglied des Werkstattrates 
während seiner Amtszeit 10 Tage in Anspruch nehmen; für 
Mitglieder des Werkstattrates, die zum ersten Mal gewählt 
worden sind, erhöht sich dies auf 20 Tage.

(4)	� Wenn es bei diesen Fragen Streitigkeiten gibt, kann die 
Vermittlungsstelle angerufen werden. § 11 Abs. 3 und 4 
gelten entsprechend.
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	 § 45	 Sprechstunden

(1)	� Der Werkstattrat kann während der Arbeitszeit Sprech-
stunden machen. Der Werkstattrat muss mit der Werkstatt 
besprechen, wann und wo die Sprechstunden sein sollen.

(2)	� Jeder Beschäftigte hat das Recht während der Beschäf-
tigungszeit mit dem Werkstattrat zu reden. Wenn ein Be-
schäftigter mit dem Werkstattrat spricht (Sprechstunde) 
oder Veranstaltungen des Werkstattrates besucht, darf ihm 
diese Zeit nicht vom Arbeitslohn abgezogen werden. Die 
Zeit, die ein Beschäftigter für den Werkstattrat braucht, gilt 
als Beschäftigungszeit.
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	 § 46	� Geld und Sachen für die 
Arbeit des Werkstattrates

(1)	� Die Werkstatt muss die 
Kosten für die Arbeit des 
Werkstattrates bezahlen. 
Die Werkstatt muss auch die 
Kosten für die Schulungen 
und Bildungsveranstaltun-
gen für die Werkstatträte 
und die Vertrauenspersonen 
bezahlen.

(2)	� Die Werkstatt muss für die Sitzungen, die tägliche Arbeit 
und die Sprechstunden des Werkstattrates Räume zur Ver-
fügung stellen. Das gilt auch für die technische Sachaus-
stattung, zum Beispiel: Telefon, Kopierer, Computer und 
Büropersonal, zum Beispiel zum Schreiben des Protokolls.
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	 § 47	� Vertrauensperson 

	 Unterstützung für den Werkstattrat

	� Wenn der Werkstattrat Unterstützung braucht, muss die 
Werkstattleitung ihm auf Wunsch eine Person aus dem 
Fachpersonal zur Verfügung stellen, die ihn unterstützt. 
Man nennt sie Vertrauensperson oder Unterstützer. Sie 
wird vom Werkstattrat gewählt. Die Werkstattleitung darf 
die Arbeit der Vertrauensperson nicht behindern und ihr 
nicht vorschreiben, was sie zu machen hat. Die Werkstatt-
leitung muss die Vertrauensperson unterstützen.

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

	

�Was in den §§ 43 (Ehrenamt, Rechte und Pflichten), 44 
Abs. 3 (Freistellung zu Schulungs- und Bildungsveran-
staltungen) und 46 Abs. 1 (Kosten für Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen) gesagt worden ist, gilt auch für die 
Vertrauensperson.
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	 § 48	� Was darf man nicht sagen?
			   Schweigepflicht

(1)	� Mitglieder des Werkstattrates dürfen persönliche Sachen 
von anderen Werkstattmitgliedern und geheime Sachen 
von der Werkstatt nicht weitererzählen. Das nennt man 
Stillschweigen bewahren oder die Schweigepflicht. Sie gilt 
nicht, wenn es sich um Dinge handelt, die jeder kennt und 
weiß. Sie gilt aber auch dann noch, wenn man aus dem 
Werkstattrat oder aus der Werkstatt ausscheidet.

ii)	� Die Schweigepflicht gilt 
nicht, wenn man mit 
anderen Mitgliedern 
des Werkstattrates 
oder mit der Vertrau-
ensperson redet.

	� Der Werkstattrat kann beschlie-
ßen, dass die Schweigepflicht 
gegenüber der Werkstatt, der 
Mitarbeitervertretung, der Ver-
trauensperson der Schwerbehin-
derten und bei Verhandlungen vor 
der Vermittlungsstelle entfällt.
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	 Abschnitt 5
	 Zuständigkeit für Streitigkeiten und Schlussvorschriften

	 § 49	�Wer ist zuständig für  
Regelungen vor Gericht?

	� Wenn man sich nicht einigen kann und die Streitigkeiten 
vor einem Kirchengericht geregelt werden müssen, muss 
das nach den §§ 56 des Mitarbeitervertretungsgesetzes 
gemacht werden. Auch die Bestimmungen des XI. Ab-
schnitts des Mitarbeitervertretungsgesetzes müssen ange-
wendet werden.

	 § 50	Übergangsregelung

(1)	� Die ersten Wahlen nach der Diakonie-Werkstättenmitwir-
kungsverordnung finden in der Zeit zwischen dem 1. Okto-
ber und dem 30. November 2005 statt.

(2)	� Wenn die Werkstatträte noch nicht länger als zwei Jahre 
im Amt sind, bleiben sie bis zum Abschluss ihrer Amtszeit 
Werkstatträte. In den anderen Werkstätten und Betriebs-
stätten müssen nach Inkrafttreten der Diakonie-Werkstät-
tenmitwirkungsverordnung Wahlen durchgeführt werden.
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	 § 51	� Ab wann gilt die Diakonie-
Werkstättenmitwirkungs-
verordnung

	� Die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung gilt ab  
1. Juli 2004.



Die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung in leichter Sprache und 
mit bildlichen Erklärungen wird vom Bundesverband evangelische Behin-
dertenhilfe e. V. (BeB) herausgegeben.

Die Werkstatträte der diakonischen Werkstätten für behinderte Menschen 
bekommen die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung in leichter 
Sprache und mit bildlichen Erklärungen vom Verband zur Verfügung ge-
stellt.

Die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung kann beim
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
Postfach 33 02 20
14172 Berlin
Fon: 030 83001 270
Mail: info@beb-ev.de
bestellt werden.

Die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung in leichter Sprache wur-
de von dem Arbeitsausschuss „Heim- und Werkstatträte“ des Bundesver-
bandes evangelische Behindertenhilfe im Rahmen seiner Arbeitssitzungen 
erarbeitet.

Im Ausschuss arbeiteten mit:
• Anton Bals, proWerk, Bielefeld
• Christoph Beck, Karlsruhe (Federführung)
• Udo Dahlmann, Nordthüringer Lebenshilfe, Nordhausen
• Annette Hövel, Diakonie-Werkstätten, Bad Kreuznach
• Marianne Münz, Diakonie-Werkstätten, Bad Kreuznach
• �Günter Ritter, Werkstatt für behinderte Menschen, Hephata-Treysa
• Jürgen Schirmbeck, Osnabrücker Werkstätten, Osnabrück
• Hans Schwarzwälder, Katharina-Zell-Haus, Mannheim
• Dieter Siegmann, Osnabrücker Werkstätten, Osnabrück
• Josef Ströbl, Mensch zuerst, Kassel

Die Bilder wurden von Christian Bob Born, Freiburg gezeichnet.
Udo Dahlmann, Nordthüringer Lebenshilfe Nordhausen hat die Bilder in 
den Text eingearbeitet.

Für die Unterstützung bei der Arbeit bedanken wir uns beim Netzwerk 
„Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e. V.“, Kassel.
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